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Hi!

Bin umgezogen und war danach im Urlaub, deswegen kommt mein Dank etwas verspätet.

Kurz @ Krümelminchens PPS: Ich bin / werde ganz normal Beamter auf Widerruf.
Angestelltenverhältnis ist wahrscheinlich nach dem Referendariat angesagt.

@ Henning: Vielen Dank für die Mühe, das hat mir einiges wieder in Erinnerung gerufen!

Vorm Urlaub habe ich mich wegen Zeitmangel und Panik von einem Debeka-Mann
breitquatschen lassen und werde jetzt zu denen gehen. Der Gag ist folgender:

Mit meiner Ernennung zum Beamten auf Widerruf wechselt mein Status. Da ich wegen dieses
Statuswechsels in die private KV will und nicht wegen einer Marotte, komme ich sogar ohne
Kündigungsfrist (bin gerade freiwillig versichert) aus der gesetzlichen raus. Wenn der Widerruf
eintritt, wechselt mein Status wieder, und ich könnte in die gesetzliche zurück. Sagt der
Debeka-Mann und bestätigt die Barmer zumindest telefonisch.

Ich danke auf jeden Fall noch mal für eure Beiträge und hoffe, dass meine "Auflösung" noch
jemandem helfen kann.

So long, Piotr
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